
Verfahrensablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Verfahren beginnt mit der Umlegungsanordnung durch den Rat der Stadt Aachen. 

Nach Anhörung der Eigentümer erfolgt mit dem Umlegungsbeschluss die förmliche Einlei-

tung des Verfahrens durch den Umlegungsausschuss. 

Mit dem Umlegungsbeschluss gelten die folgenden Rechtswirkungen: 

Umlegungsanordnung 

§ 46 BauGB 

Umlegungsbeschluss 

§ 47 BauGB 

Bestandskarte und  

Bestandsverzeichnis  

Umlegungsvermerk 

Verfügungs- und Ver-

änderungssperre 

Vorkaufsrecht 

Hiernach bedürfen sowohl sämtliche Verfügungen über das Grund-

stück (wie z.B. Kauf– oder Pachtverträge) als auch Bauten der Zu-

stimmung durch die Umlegungsstelle. 

Der Umlegungsvermerk wird im Grundbuch eingetragen. 

Der Stadt steht beim Kauf von Grundstücken ein Vorkaufsrecht zu. 

Was im Grundbuch und Kataster über das Umlegungsgebiet festgelegt ist, wird graphisch in 

einer Karte (Bestandskarte) und in einem Textteil (Bestandsverzeichnis) festgehalten.  

Liegt einen Monat im Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung öffentlich aus. 

An dieser Stelle finden die Erörterungsgespräche mit den Beteiligten 

statt, die dann in Zuteilungsentwürfen münden. 

Erörterungsgespräch 

& 

Zuteilungsentwurf 

 

Vorwegnahme der 

Entscheidung 

§ 76 BauGB 

Wenn sich beide Seiten einig sind, können einzelne „neue“ Grundstücke schon schnell 

einvernehmlich zugeteilt werden. 

In Aachen werden viele Umlegungsgebiete vollständig auf diese Art und Weise geordnet. 

Vorzeitige 

Besitzeinweisung  

Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, schon vor dem Abschluss der Umlegung mit dem 

Ausbau der Straßen zu beginnen. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss der Bebauungsplan in Kraft treten! 

Zum Schluss wird – falls noch erforderlich - ein Umlegungsplan, bestehend aus Umlegungs-

karte und Umlegungsverzeichnis, aufgestellt. Dieser Plan enthält alle Neuregelungen der 

Eigentums– und Besitzverhältnisse sowie aller anderen Grundstücksrechte. 

Umlegungsplan 

§§ 66 – 68 BauGB 

Inkrafttreten des 

Umlegungsplans 

§ 71 BauGB 

Nach Ablauf der Rechtsmittelfristen tritt der Umlegungsplan in Kraft. 

Der Vollzug des Umlegungsplanes umfasst die Einweisung in die neuen Grundstücke, die 

Berichtigung der öffentlichen Bücher wie Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie die 

finanzielle Abwicklung (§§ 72, 74 BauGB). 


